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Merkblatt für die Eigentümer von Grundstücken sowie  
Liegenschaftsverwaltungen 
 
Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen, Fusswegen 
und Plätzen  
 
Entlang von öffentlichen Strassen und Fusswegen müssen Bäume, Sträucher und an-
dere Bepflanzungen, welche in den Strassen- bzw. Wegraum hineinragen, auf die ge-
setzlichen Masse zurückgeschnitten werden. Die Lichtraumprofile sind dauernd unter 
Schnitt zu halten, damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist und 
für die Unterhalts- und Reinigungsarbeiten durch die Mitarbeiter des Werkhofes keine 
Behinderungen entstehen. Gestützt auf die Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) 
vom 17. April 2019, sind nachfolgende Vorschriften zu beachten:  
 
 
§ 20 VErV Lichtraum 
1 Der Lichtraum in der Höhe beträgt  

a. vorbehältlich der Ausnahmetransportrouten mindestens 4,5 m im Fahrbahnge-
biet, 

b. mindestens 2,65 m im Bereich von Trottoirs, Fuss- und Velowegen. 
2 Der Lichtraum ist dauernd freizuhalten. Baulinien-, Abstands- und Sondergebrauchs-
vorschriften bleiben vorbehalten. 
 
§ 27 VErV Abstände von Pflanzen 
1 Bei Pflanzen gelten folgende Abstände von der Strassengrenze:  

c. bei Bäumen 4 m, gemessen ab der Mitte des Stammes, 
d. bei anderen Pflanzen ein Abstand, bei dem sie nicht in den Lichtraum hineinra-

gen, bei Sträuchern und Hecken aber mindestens 0,5 m. 
2 Der Abstand von Bäumen kann auf 2 m verringert werden: 

e. gegenüber Fusswegen, freigeführten Trottoirs, Velowegen und Strassen, die 
vorwiegend dem Quartierverkehr oder dem Verkehr der Anwohnerinnen und 
Anwohner dienen,  

a. im Interesse des Ortsbildes.  
3 Der Werkträger kann die Verringerung des Abstandes von einem Unterhaltsvertrag 
abhängig machen. 
4 In den Fällen von Abs. 2 kann die entschädigungslose Beseitigung von Bäumen ver-
langt werden, wenn die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. 
 
§ 28 VErV Abstände auf der Innenseite von Kurven 
Bei Mauern, geschlossenen Einfriedigungen und dichter Bepflanzung von über 0,8 m 
Höhe an der Innenseite von Kurven kann aus Gründen der Verkehrssicherheit ein an-
gemessener Abstand verlangt werden. 
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Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern (grafische Darstellung) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtraumprofil 

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
 
Wil ZH, im März 2021 GEMEINDERAT WIL ZH  
 
 


